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ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)   -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 

Gehwegsanierung Karl-Halle-Straße. 
Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Plattenbelag aufnehmen und wiederverlegen 800m², Pflasterdecke 
herstellen 350m², Bodenabtrag bei Instandsetzungsarbeiten 150m³, 
Frostschutzmaterial 150t. 

Die Arbeiten sind voraussichtlich in der Zeit vom 14.04.2014 bis 
14.07.2014 auszuführen. 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am  08.04.2014  ab. 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden  3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen.  

Die Ausschreibungsunterlagen können vom 03.03.2014 bis spätestens 
24.03.2014 bei der  Stadt Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Rathaus I, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Zimmer  B.214, �(02331) 2073759, 
montags bis donnerstags von 9.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 
Uhr und freitags von 9.30 bis 12.00 Uhr abgeholt werden. 

Die Selbstkosten für das Angebot, die nicht erstattet werden, betragen  
33,00€. Die Unterlagen können auch unter Beifügung eines 
Verrechnungsschecks schriftlich angefordert werden. In diesem Fall ist 
für die Postzustellung ein Mehrbetrag von  2,40€ mittels Verrechnungs-
scheck zu zahlen, somit insgesamt 35,40€. 
Durch Beifügung von Adressenaufklebern lässt sich die Zustellung 
beschleunigen. 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Vergabestelle 
Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Dienstag, 25.03.2014 , 11.00 Uhr 
(im Rathaus I, Rathausstraße 11, Zimmer B.214) 

Zugelassen sind die Bieter und ihre Bevollmächtigten. 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen des Wirtschaftsbetriebs Hagen. 

Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 
59821 Arnsberg. 

Hagen, 07.02.2014     Bihs  (Vorstand) 

�

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)   -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 

Kanalreparatur –Jahresunterhaltung 2014- 
Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
ca. 10 St. Baustellen einrichten, räumen, 
ca. 14 m Betonrohre DN 300-600 mm 
ca. 66 m Steinzeugrohre DN 150 – 500 mm 
Baugrubenaushub:  ca. 240 cbm 
Verbau:  ca. 480 qm 
Einschl. zugehöriger Straßenwiederherstellung 

Die Kanalbauarbeiten sind voraussichtlich in der Zeit von  April  2014 
bis Dezember 2014 auszuführen. 
Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 17.04.2014 ab. 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 % der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers stellen. 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom 03.03.2014 bis spätestens 
17.03.2014 bei der Stadt Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Rathaus I, 

Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Gebäudeteil  B,  Zimmer B 214 (2. 
OG), �(02331) 207-3759, montags bis donnerstags von 9.30 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr und freitags von 9.30 bis 12.00 Uhr 
abgeholt werden. 

Die Selbstkosten für das Angebot, die nicht erstattet werden, betragen 
20,00€. Die Unterlagen können auch unter Beifügung eines 
Verrechnungsschecks schriftlich angefordert werden. In diesem Fall ist 
für die Postzustellung ein Mehrbetrag von 2,40€ mittels 
Verrechnungsscheck zu zahlen, somit insgesamt 22,40€. 
Durch Beifügung von Adressenaufklebern lässt sich die Zustellung 
beschleunigen. 

Die Planunterlagen sind ausschließlich auf Datenträger (CD-Rom) als 
PDF-Dokument beigefügt. Zusätzlich steht dem Bewerber hier die 
Ausschreibung im GAEB Datenformat D 83 zur Verfügung. 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Stadt Hagen, 
Vergabestelle Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Freitag, 21.03.2014 , 10:30 Uhr 
(im Rathaus I, Rathausstraße 11, Zimmer B.214) 

Zugelassen sind die Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den 
Vertragsbedingungen der Stadtentwässerung Hagen. 

Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 
59821 Arnsberg. 

Hagen, 19.02.2014           Bihs (Vorstand)

�

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)   -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 

Schachtabdeckungen -Jahresunterhaltung 2014- 
Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Ca. 120 St. Schachtdeckelregulierungen 
Ca. 80 St. Austausch von herkömmlichen Schachtabdeckungen gegen 
selbstnivillierende Schachtabdeckungen in Verkehrsflächen 

Die Kanalbauarbeiten sind voraussichtlich in der Zeit von  April  2014 
bis Dezember 2014 auszuführen. 
Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 17.04.2014 ab. 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 % der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers stellen. 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom 03.03.2014  bis spätestens 
17.03.2014 bei der Stadt Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Rathaus I, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Gebäudeteil  B,  Zimmer B 214 (2. 
OG), Tel. (02331) 207-3759, montags bis donnerstags von 9.30 bis 
12.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr und freitags von 9.30 bis 12.00 Uhr 
abgeholt werden. 

Die Selbstkosten für das Angebot, die nicht erstattet werden, betragen 
18,00€. Die Unterlagen können auch unter Beifügung eines 
Verrechnungsschecks schriftlich angefordert werden. In diesem Fall ist 
für die Postzustellung ein Mehrbetrag von 2,40€ mittels Verrechnungs-
scheck zu zahlen, somit insgesamt 20,40€. 

Durch Beifügung von Adressenaufklebern lässt sich die Zustellung 
beschleunigen.  
Die Planunterlagen sind ausschließlich auf Datenträger (CD-Rom) als 
PDF-Dokument beigefügt. Zusätzlich steht dem Bewerber hier die 
Ausschreibung im GAEB Datenformat D 83 zur Verfügung. 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Stadt Hagen, 
Vergabestelle Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Freitag, 21.03.2014 , 11:00 Uhr 
(im Rathaus I, Rathausstraße 11, Zimmer B.214) 

Zugelassen sind die Bieter und ihre Bevollmächtigten.  
Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
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für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen der Stadtentwässerung Hagen. 

Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 
59821 Arnsberg 

Hagen, 19.02.2014     Bihs  (Vorstand) 

�

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG                                                         
der Stadt Hagen 

Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen 
Aufgrund des § 24 der Hauptsatzung der Stadt Hagen werden die 
vom Rat der Stadt Hagen am 20.02.2014 in öffentlicher  Sitzung 
gefassten Beschlüsse ab 28.02.2014 für die Dauer von 14 Tagen im 
Rathaus I, Haupteingang, Rathausstr. 11, sowie in den 
Dienstgebäuden der Bezirksverwaltungsstellen Boele, Schwerter Str. 
168, Hohenlimburg, Freiheitstr. 3 und Haspe, Preußerstr. 35, 
öffentlich ausgehängt. 

Hagen, 24.02.2014       Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

�

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
der GWH -Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Metallbauarbeiten für Neubau und Umbau (Kindertagesstätte 
Altenhagen, Boeler Straße 39, 58097 Hagen) 
Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Alufenster und -türen, Brandschutztüren Alu/Glas; ca. 190 qm 
Fensterflächen. 

Die Arbeiten sind voraussichtlich in der Zeit vom 14.04.2014 bis 
11.07.2014 auszuführen. 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 28.04.2014 ab. 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen 
können. Die Nachweise werden vor einer evtl. Auftragserteilung 
angefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 

Als Sicherheit für Mängelansprüche werden 3,00% der 
Abrechnungssumme einbehalten. Der Auftragnehmer kann 
stattdessen eine Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland 
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom 07.03.2014 bis spätestens 
21.03.2014 bei der Stadt Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Rathaus 
1 – Gebäudeteil B -, Zimmer B.214, 2. OG, Rathausstraße 11, 58095 
Hagen, Tel.(02331) 207–3759, montags bis donnerstags 9:30 – 12:00 
Uhr und von 14:00 – 15:30 Uhr und freitags von 9:30 bis 12:00 Uhr 
abgeholt werden. 

Die Selbstkosten für das Angebot, die nicht erstattet werden, betragen 
40,00 €. Die Unterlagen können auch schriftlich angefordert werden. In 
diesem Fall ist für die Postzustellung ein Mehrbetrag von 2,40 € mittels 
Verrechnungsscheck zu zahlen, somit insgesamt 42,40 €. Durch 
Beifügung von Adressenaufklebern lässt sich die Zustellung 
beschleunigen.  
Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Vergabestelle 
Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Freitag, 28.03.2014 , 10:30 Uhr 
(im Rathaus I, Rathausstraße 11, Zimmer B.214) 

Zugelassen sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB / B) und den Vertrags-
bedingungen der GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen. 
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 
59821 Arnsberg. 

Hagen, 24.02.2014      Grebe (Betriebsleiter) 

�

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG                                                   
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Marko Vincenzo Cinquerrui, geb. 12.03.1981, zuletzt 
wohnhaft:  58089 Hagen, Droste-Hülshoff-Str. 24 liegt bei den 
Zentralen Diensten der Stadt Hagen, Rathausstr. 11, Zimmer C 806, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Ablehnungsbescheid der 
Stadt Hagen vom 02.01.2014 zum Antrag auf Wohngeld vom 
08.10.2013 für die Zeit ab 01.10.2013, Wohngeld-Nr.: 914 000 110260 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, 
und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  

Hagen, 25.02.2014     Jörg Dehm (Oberbürgermeister)

�

BEKANNTMACHUNG                                                         

für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen 
Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 
Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl 
können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 
1.  die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union besitzen, 
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland 

oder in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine 
Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst 
gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein 
aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten 
angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsangehörigkeit 
Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament 
ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen sind. 
Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist 
auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Be-
kanntmachung abgesandt werden. 

Einem Antrag, der erst nach dem 04. Mai 2014 bei der zuständigen 
Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 
17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 
1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen Parlament in ein 
Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 
worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung  
erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 04. 
Mai 2014 gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf einem 
Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu 
werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum 
Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein 
Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 
worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen 
erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter Antrag auf Eintragung 
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in das Wählerverzeichnis erforderlich. 

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter sind 
erhältlich unter http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU 
BUND 14/unionsbuerger/ oder bei der Stadt Hagen, Ressort Statistik, 
Stadtforschung und Wahlen. Weitere Informationen zur Wahlteilnahme 
erhalten Sie in allen Amtssprachen der EU unter 
http://www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany/. 

Für ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a. Voraussetzung, dass 
sie am Wahltag 
1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 

Union besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehören, von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den 
Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides statt abzugeben über 
das Vorliegen der o. g. Voraussetzungen für die aktive oder passive 
Wahlteilnahme. 

Hagen, 21.02.2014       Huyeng (Stadtwahlleiter) 

�

ÖFFENTLICHE Bekanntmachung 
der Stadt Hagen 

II. Nachtrag vom 26.02.2014 zur Wahlordnung für den 
Integrationsrat der Stadt Hagen vom 14.10.2004 
Der Rat der Stadt Hagen hat aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 27 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO 
NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW.S. 666/ SGV.NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW.S.847), in seiner Sitzung am 
20.02.2014 folgenden II. Nachtrag zur Wahlordnung für den 
Integrationsrat der Stadt Hagen vom 14.10.2004 beschlossen: 

Artikel I 

Die §§ 1, 2, 4, 6, 7, 9 bis 13 werden wie folgt neu gefasst, der § 
10 a wird neu eingefügt: 

§ 1 Geltungsbereich/Zuständigkeit 

(1) unverändert 
(2) Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt dem   

Oberbürgermeister der Stadt Hagen (Ressort Statistik,  
Stadtforschung und Wahlen). 

§ 2 Wahlorgane 

Wahlorgane sind 
- der Oberbürgermeister als Wahlleiter, 
- der Wahlausschuss, 
- für jeden Stimmbezirk der jeweilige Wahlvorstand,
- ein zentraler Wahlvorstand für die Auszählung der in den   
      Stimmbezirken abgegebenen Stimmen und  

- der Briefwahlvorstand. 

§ 4 Wahlausschuss 

(1) Der Wahlausschuss für die Wahl der direkt in den Integrationsrat 
zu wählenden Mitglieder ist der Wahlausschuss für die 
Gemeindewahlen. 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung der 
Wahlvorschläge und stellt das Gesamtergebnis fest. 

(3)  entfällt 

§ 6 Wahltag 

(1) unverändert 
(2) unverändert 
(3) Die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates findet am Tag der  
      Kommunalwahlen statt. 

§ 7 Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlleiter fordert nach Bekanntgabe des Wahltages zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen durch öffentliche 
Bekanntmachung auf. Wahlvorschläge können von Gruppen 
von Wahlberechtigten (Listenwahlvorschlag) oder einzelnen 
Wahlberechtigten sowie Bürgern (Einzelbewerber) eingereicht 
werden. Jeder Wahlvorschlagsberechtigte kann nur einen 
Wahlvorschlag einreichen. 

(2) unverändert 
(3) unverändert 
(4) Der Wahlvorschlag muss die Vornamen und den 

Familiennamen, die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift der Hauptwohnung des 
Wahlbewerbers enthalten. 

(5) Jeder Wahlvorschlag muss als „Listenwahlvorschlag“ oder als 
„Einzelbewerber“ gekennzeichnet und mit einer Bezeichnung 
des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt diese, tritt 
ersatzweise der Name des ersten Bewerbers an die Stelle der 
Wahlvorschlagsbezeichnung. 

(6) Der Wahlvorschlag muss von mindestens 0,5 v. Tausend, 
höchstens jedoch von 50 Wahlberechtigten gemäß § 10 Abs. 1 
Ziffer 1 und 2 der Satzung für den Integrationsrat unterstützt 
sein. Unterschriften sind eigenhändig und handschriftlich 
abzugeben. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift 
nur einen Wahlvorschlag unterstützen. 
Mehrfachunterstützungen für verschiedene Wahlvorschläge 
sind bei allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig. Die 
Unterzeichner müssen in Block- oder Maschinenschrift 
Vornamen und Familiennamen, Geburtsdatum und Anschrift 
der Hauptwohnung angeben. Dies gilt nicht für Wahlvorschläge 
von Einzelbewerbern und  Listen, die mit mindestens einem 
Vertreter im Integrationsrat der letzten Wahlperiode vertreten 
sind. 

(7) unverändert 
(8) Für die Wahlvorschläge und die Unterstützungsunterschriften 

sind die Formblätter zu verwenden, die das Ressort Statistik, 
Stadtforschung und Wahlen bereithält. 

(9) Wahlvorschläge können bis zum 48. Tag vor der Wahl, 18:00 
Uhr, beim Wahlleiter eingereicht werden. Der Wahlleiter prüft 
die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahlausschuss zur 
Entscheidung vor (§ 4). Die zugelassenen Wahlvorschläge 
werden vom Wahlleiter mit den in Abs. 4 genannten 
Merkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Geburt, bekannt 
gemacht. 

(10) unverändert  

§ 9 Wählerverzeichnis 

(1) Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis geführt. 
(2) In das Wählerverzeichnis werden alle Personen von Amts 

wegen eingetragen, bei denen am 35. Tag vor der Wahl 
feststeht, dass sie am Wahltag wahlberechtigt sind. Die 
Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbenachrichtigung bis zum 
21. Tag vor der Wahl. 

(3) Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeichnis mit Familien- 
und Vornamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 
Anschrift aufgeführt. Das Wählerverzeichnis wird unter 
fortlaufender Nummer nach Straßen und Hausnummern 
alphabetisch angelegt. 

(4) unverändert 
(5) unverändert 
(6) Über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis entscheidet der 

Oberbürgermeister endgültig. Gegen die Entscheidung des 
Oberbürgermeisters kann binnen 3 Tagen nach Zustellung 
Beschwerde eingelegt werden, über die die Aufsichtsbehörde 
entscheidet.  

§ 10 Durchführung der Wahl 

(1)     Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis des  
    Stimmbezirkes eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

(2)     unverändert 
(3)     unverändert 
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(1) Bei der Briefwahl hat der Wähler dem Oberbürgermeister in 
einem verschlossenen Wahlbriefumschlag 
a) seinen Wahlschein 
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag 

seinen Stimmzettel 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief am Wahltag 
bis 16 Uhr bei ihm eingeht. Auf dem Wahlschein hat der Wähler 
dem Oberbürgermeister an Eides statt zu versichern, dass der 
Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des 
Wählers gekennzeichnet worden ist. 

§ 10 a  Stimmzählung 

(1) Nach dem Ende der Wahlzeit können die Stimmzettel 
verschiedener Stimmbezirke zu einer zentralen Auszählung 
zusammengeführt werden. 

(2) Nach dem Ende der Wahlzeit zählt der Wahlvorstand im 
Wahllokal die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis. 
Danach stellt er die Anzahl der Stimmzettel in der Urne fest und 
protokolliert dies in der Wahlniederschrift. Die Stimmzettel sind 
zu verpacken und das Paket mit der Nummer des Bezirks und 
der Anzahl der Stimmzettel zu versehen und zu versiegeln. Das 
Stimmzettelpaket, die Niederschrift, das Wählerverzeichnis und 
die eingenommenen Wahlscheine  sind der Gemeindebehörde 
zu übergeben. 

(3) Für die Auszählung der Stimmen ist der zentrale Wahlvorstand 
gem. § 2 vierter Spiegelstrich zuständig. 

(4) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der für die 
Auszählung zentrale Wahlvorstand. 

(5) Für die Ungültigkeit der Stimmen gilt § 30 des 
Kommunalwahlgesetzes – KWahlG NRW - in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(6) Über die Auszählung der Stimmen ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 

§ 11 Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitzverteilung 

(1) Der Wahlausschuss stellt nach vorangegangener Vorprüfung 
aller Wahlniederschriften auf Vollständigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit durch den Wahlleiter unverzüglich nach der 
Wahl das Wahlergebnis und die Sitzverteilung nach dem 
Divisorverfahren mit Standardrundung Sainte Laguë/Schepers 
fest.  Er ist dabei an die Entscheidungen der Wahlvorstände 
gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen. 
Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag mehr Sitze 
als Bewerber benannt sind, bleiben diese Sitze unbesetzt. Bei 
gleichen zu berücksichtigenden Zahlenbruchteilen bis zur 4. 
Stelle nach dem Komma entscheidet das vom Wahlleiter zu 
ziehende Los. 

(2) unverändert 
(3) unverändert 

§ 12 Wahlprüfung 

(1) Wird gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erhoben, so 
entscheidet der für die Kommunalwahlen gebildete 
Wahlprüfungsausschuss über den Einspruch. Eine Prüfung von 
Amts wegen erfolgt nicht. 

(2) Ein Einspruch kann von jedem Wahlberechtigten sowie allen 
Bürgern binnen eines Monats nach Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses beim Wahlleiter erhoben werden.  

(3) entfällt 

§ 13 Anwendung des Kommunalwahlgesetzes und der 
Kommunalwahlordnung 

Ergänzend zu dieser Wahlordnung finden die §§ 2, 5 Abs. 1, §§ 9-13, 
24-27,30,34 bis 46, 47 Satz 1 und § 48  des Kommunalwahlgesetzes 
sowie die Bestimmungen der Kommunalwahlordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen – KWahlO NRW – in der jeweils gültigen Fassung 
sinngemäß Anwendung, wenn und soweit sich aus dieser Wahlordnung 
eine Regelungslücke ergibt und sofern in dieser Wahlordnung keine die 
KWahlO NRW oder das KWahlG NRW konkretisierenden 
Bestimmungen getroffen wurden. 

Artikel II 

Dieser Nachtrag tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Der II. Nachtrag vom  26.02.2014 zur Wahlordnung des 
Integrationsrates wird hiermit gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 2994 (GV. NRW. S. 
666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Dezember 2013 (GV. NRW. S. 847), öffentlich bekannt gemacht. 
Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Wahlordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Wahlordnung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Hagen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Hagen, 26.02.2014      Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 

�

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG                                                   
der Stadt Hagen 

II. Nachtrag  vom  26.02.2014  zur Satzung für den Integrationsrat 
der Stadt Hagen vom 15.10.2004 
Der Rat der Stadt Hagen hat aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 27 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 2013 (GV.NRW.S. 847), in seiner Sitzung am  
20.02.2014 folgenden II. Nachtrag zur Satzung für den Integrationsrat 
der Stadt Hagen vom 15.10.2004 beschlossen: 

Artikel I 
Die §§  2 und 10 bis 13 werden wie folgt neu gefasst:

§ 2 
Kompetenzen und Aufgaben 

(1) Der Rat und der Integrationsrat sollen sich über Themen und 
Aufgaben der Integration in der Stadt Hagen abstimmen. Der 
Integrationsrat kann sich darüber hinaus mit allen 
Angelegenheiten der Gemeinde befassen. Insbesondere soll er 
sich mit der Lösung der Probleme beschäftigen, die sich aus 
dem Zusammenleben von Menschen verschiedener kultureller 
Herkunft ergeben. Er strebt dabei die soziale, rechtliche und 
politische Gleichstellung Aller an. 

(2) unverändert  
(3) unverändert 
(4) unverändert 
(5) unverändert 
(6) unverändert 
(7)  Dem Integrationsrat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben 

erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Rat kann 
nach Anhörung des Integrationsrates den Rahmen festlegen, 
innerhalb dessen der Integrationsrat über ihm vom Rat 
zugewiesene Haushaltsmittel entscheiden kann. 

(8) unverändert 
(9) unverändert 
(10) unverändert 

§ 10 
Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

(1) Wahlberechtigt ist, wer 



25 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Fachbereich des Oberbürgermeisters, Rathausstraße 13, 58095 Hagen, Telefon 02331/2073508, Fax 02331/2072401. 
(v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Das Amtsblatt wird kostenlos im Rathaus I, Haupteingang, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, ausgelegt und im Internet unter www.hagen.de 
veröffentlicht. Ein Bezug im Abonnement ist möglich (30,--€/jährlich). Der Versand erfolgt auf dem Postweg oder als PDF-Datei per E-Mail.  
Vertrieb: Eberhard Gerken, Telefon 02331/2073508 und E-Mail: eberhard.gerken@stadt-hagen.de 

1. nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des   
Grundgesetzes ist, 

2. eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
3. die deutsche  Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung 

erhalten hat oder 
4. die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 
28. August 2013 (BGBl. I S. 3458), erworben hat. 

Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 
1.  16 Jahre alt sein, 
2.  sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig   

 aufhalten und 
3.  mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der  

 Gemeinde ihre  Hauptwohnung haben. 

(2)  Wahlberechtigte Personen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
und 4  müssen sich bis zum zwölften Tag vor der Wahl in das  
Wähler-verzeichnis eintragen lassen. Sie haben den Nachweis 
über die Wahlberechtigung zu führen. 

(3)     Nicht wahlberechtigt sind  Ausländer 
a. auf die das Aufenthaltsgesetz nach seinem § 1 Abs. 2 Nrn.  

2  und 3 keine Anwendung findet oder  
b. die Asylbewerber.  

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Absatz 1 und 2 sowie 
alle  Bürger, die 
- am Wahltag 18 Jahre alt sind und 
- mindestens seit 3 Monaten vor der Wahl in der Gemeinde ihre 
  Hauptwohnung haben. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der 
Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

§ 11 
Wahltermin 

Die Wahl zum Integrationsrat findet gleichzeitig mit der Kommunalwahl 
statt.  

§ 12 
Rechtsstellung der Integrationsratsmitglieder

Für die Rechtstellung der Mitglieder des Integrationsrates gelten die §§ 
30, 31, 32 Abs. 2, §§ 33, 43 Abs. 1, §§ 44 und 45 mit Ausnahme des 
Abs. 5 Nr. 1 der GO NRW entsprechend. 

§ 13 
Geschäftsordnung

Die Regelungen der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Hagen, der 
Bezirksvertretungen und der Ausschüsse vom 8. Mai 2008 in der 
jeweils gültigen Fassung sind auch für den Integrationsrat sinngemäß 
anzuwenden. 

     Artikel II

Dieser Nachtrag tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der II. Nachtrag vom 26.02.2014  zur Satzung des Integrationsrates 
wird hiermit gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen – GO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 2994 (GV. NRW. S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 847), öffentlich bekannt 
gemacht. 
Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Wahlordnung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Hagen vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Hagen, 26.02.2014     Jörg Dehm (Öberbürgermeister)

�

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG                                                   
der Stadt Hagen 

Wahl des Integrationsrates der Stadt Hagen  
hier: Zuständigkeit des Kommunalwahlausschusses  
Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 20.02.2014 im 
Zusammenhang mit dem Beschluss des II. Nachtrags zur Wahlordnung 
für den Integrationsrat der Stadt Hagen vom 14.10.2004 und des II. 
Nachtrags zur Satzung für den Integrationsrat der Stadt Hagen vom 
15.10.2004 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Rat der Stadt beschließt, dass der mit Ratsbeschluss vom 
21.02.2013 gebildete Kommunalwahlausschuss für die 
Kommunalwahlen 2014 auch als Wahlausschuss für die Wahl zum 
Integrationsrat tätig wird und dass er die Aufgaben nach dem neu 
gefassten § 4 der Wahlordnung zusätzlich mit wahrnimmt.“ 

Dieser Beschluss wird hiermit gem. §§ 1, 4 der 
Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO – vom 26. August 1999 
(GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. August 
2009 (GV. NRW.  S. 442, ber. 481), in Verbindung mit § 23 der 
Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 i.d.F. des 19. 
Nachtrags vom 17. Dezember 2013 öffentlich bekannt gemacht.  

Hagen, 26.02.2014   Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 


